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CMD-Kieler-Konzept dgT
Die Vorgehensweise ist eine diagnostik-
gesteuerte Therapie, die den beschwerde- 
und therapierelevanten Befund der Er-
krankung in den Fokus der klinischen 
Arbeitsweise setzt.

Ein Schweizer in Hongkong
Seit Herbst 2016 ist Prof. Dr. Michael 
Bornstein als Professor für «Oral and 
Maxillofacial Radiology» an der Zahn-
medizinischen Fakultät der Universität 
Hongkong tätig.

paro sonic
Die neue Schallzahnbürste mit der paro 
Hydrodynamic-Sensitive-Technology 
überzeugt – das belegen Messreihen der 
Uni Zürich sowie Tests durch Anwen-
der und Professionals. Seite 10 Seite 16

BERN – Die Krankenversicherungs-
prämien junger Erwachsener könn-
ten ab nächstem Jahr sinken. Der 
Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 
11. April 2018 beschlossen, eine 
Änderung des Bundesgesetzes über 
die Krankenversicherung (KVG) per 
1. Januar 2019 in Kraft zu setzen. 
Das Ziel ist, die fi nanzielle Belastung 
von Familien zu verringern, indem 
junge Erwachsene im Alter von 19 
bis 25 Jahren beim Risikoausgleich 
entlastet werden. Ausserdem müssen 
die Kantone ab 2021 die Prämien-
verbilligungen für Kinder in Haus-
halten mit tiefen und mittleren Ein-
kommen erhöhen.

Massnahmen zur Entlastung 
Die Prämien junger Erwachse-

ner im Alter von 19 bis 25 Jahren 
stellen eine schwere fi nanzielle Be-
lastung für Familien dar. Oftmals be-
fi nden sich Versicherte dieser Al-
tersklasse noch in der Ausbildung 
und sind fi nanziell von ihren Eltern 
abhängig. Im Anschluss an die An-
nahme zweier parlamentarischer Ini-
 tiativen hat das Parlament eine Än-
derung des KVG beschlossen, um die 
Familien zu entlasten. So werden am 
1. Januar 2019 zwei Massnahmen 
eingeführt: eine Senkung des Risiko-
ausgleichs für junge Erwachsene 
im Alter von 19 bis 25 Jahren um 
50 Prozent sowie eine Anhebung der 
von den Kantonen gewährten Prä-
mienverbilligungen für Kinder in 
Haushalten mit tiefen und mittleren 
Einkommen. Für Letzteres besteht 
eine zweijährige Übergangsfrist.

Krankenversicherer können 
Einsparung weitergeben

Der Risikoausgleich schafft ei-
nen fi nanziellen Ausgleich zwischen 
Krankenversicherern mit vielen jun-
gen, gesunden und in der Regel 
günstigeren Versicherten und sol-

chen mit mehr älteren, kranken und 
somit eher teureren Versicherten. 
Heute zahlen die Krankenversiche-
rer zwei Drittel der Prämien junger 
Erwachsener in den Risikoausgleich 
ein. Sie haben folglich keinen fi nan-
ziellen Anreiz, ihnen Rabatte zu ge-
währen, wie es das Gesetz für diese 
Altersgruppe eigentlich zulassen 
würde. Eine tiefere Beteiligung der 
jungen Erwachsenen am Risikoaus-
gleich bewirkt, dass die Krankenver-
sicherer für sie weniger in den «ge-
meinsamen Topf» einzahlen müssen 
und diese Einsparung bei ihren Prä-
mien weitergeben können.

Das Parlament hat auch be-
schlossen, diese Entlastung durch 
eine Erhöhung des Risikoausgleichs 
bei den Versicherten über 25 Jahren 
zu kompensieren, deren Prämien 
aufgrund dieser Umverteilung stei-
gen könnten. Der Bundesrat setzt 
mit der beschlossenen Anpassung 
der Verordnung über den Risikoaus-
gleich in der Krankenversicherung 
diese neue Berechnungsformel um.

Prämienverbilligungssystem 
in den Kantonen

Zur Entlastung der Familien 
werden auch die von den Kantonen 
gewährten  Prämienverbilligungen 
für Kinder in Haushalten mit tiefen 
und mittleren Einkommen heraufge-
setzt. Die Kantone müssen neu diese 
Prämien um mindestens 80 Prozent 
statt wie derzeit 50 Prozent verbilli-
gen. Bei den jungen Erwachsenen in 
Ausbildung bleiben die Prämienver-
billigungen dagegen bei mindestens 
50 Prozent.

Die Kantone haben bis 2021 
Zeit, um dieses neue Prämienverbil-
ligungssystem umzusetzen und ihre 
gesetzlichen Bestimmungen anzu-
passen. DT

Quelle: Bundesamt für Gesundheit

Aussicht auf Prämiensenkung 
Parlament beschliesst Änderung des Krankenversicherungs-

gesetzes zur Entlastung von Familien.

BASEL – An der Sitzung vom 10. Ap-
ril 2018 hat der Regierungsrat des 
Kantons Basel-Stadt den Jahresab-
schluss des Universitären Zentrums 
für Zahnmedizin Basel UZB geneh-
migt. Bei einem Bruttoertrag von 
knapp CHF 35 Mio. resultiert ein 
positives operatives Ergebnis von 
CHF 0.5 Mio. 

Das Universitäre Zentrum für 
Zahnmedizin Basel UZB ist am 1. Ja-
nuar 2016 aus der Zusammenlegung 
der Universitätskliniken für Zahn-
medizin und der Öffentlichen 
Zahnkliniken entstanden. Mit dem 
UZB wird eine nachhaltige Stärkung 
von Patientenbehandlung, Lehre 
und Forschung am Standort Basel 
angestrebt. «Das UZB hat seine Auf-
träge erfüllt und die gesetzten Ziele 
erreicht. Gleichzeitig haben wir im 
Prozess der Zusammenführung der 
drei Standorte Schulzahnklinik, 
Universitätszahnkliniken und Volks-
zahnklinik wiederum grosse Fort-
schritte gemacht», stellt Raymond 
Cron, Präsident des Verwaltungs-
rates, erfreut fest.

Der Neubau kommt termin- 
und kostengerecht voran 

Nach der Grundsteinlegung im 
Dezember 2016 konnte im Februar 
2018 die Aufrichte des Neubaus im 
Rosentalquartier termingerecht ge-
feiert werden. Dank der guten und 
intensiven Zusammenarbeit aller am 
Bau beteiligten Parteien sind auch 
die Kosten im Plan. Damit der Um-
zug und die Betriebsaufnahme im 
Sommer 2019 möglichst problem -
los gelingen, waren im vergangenen 
Jahr mehrere Projektteams und Ar-
beitsgruppen aktiv und haben insbe-
sondere die zukünftige Aufbau- und 
Prozessorganisation des UZB gestal-
tet.

Strategische Aufträge erfüllt
Trotz der grossen Belastung der 

280 Mitarbeitenden des UZB durch 
die zusätzliche Projektarbeit in Vor-
bereitung auf den Umzug konnten 
die strategischen Aufträge in der Pa-
tientenbehandlung, der Lehre und 
der Forschung erfüllt werden. Eben-
falls haben alle 27 Absolventen des 
Zahnmedizinstudiums ihre eidge-
nössische Prüfung erfolgreich be-
standen. Auch die Forschungsleis-
tung des UZB darf sich sehen lassen: 
Insgesamt wurden 67 Publikationen 

in nationalen und internationalen 
Fachzeitschriften veröffentlicht.

«Ab 2020 werden sich die positi-
ven Effekte der Zusammenlegung an 
einem gemeinsamen Standort lang-
sam auswirken», schaut Andreas 

Stutz, CEO des UZB, optimistisch 
in die Zukunft. DT

Quelle: 
Universitäres Zentrum 
für Zahnmedizin Basel UZB

Das Universitäre Zentrum 
für Zahnmedizin Basel erreicht seine Ziele

Vorbereitungen auf die räumliche Zusammenführung 
der heutigen drei Standorte im Sommer 2019 laufen.
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BASEL – Die Straumann Group und 
Dental Monitoring (DM), ein auf 
Telemonitoring spezialisiertes fran-
zösisches Unternehmen, haben eine 
Vereinbarung unterzeichnet, mit der 
Straumann die globalen Vertriebs-
rechte an der Technologie von DM 
sowie eine Minderheitsbeteiligung 
als Gegenleistung für eine Eigenmit-
telzufuhr erhält. Straumann wird die 
Technologie von DM in seine kiefer-
orthopädischen und digitalen Lö-
sungen integrieren. Die beiden Un-
ternehmen werden gemeinsam wei-
tere Anwendungen für künstliche 
Intelligenz im Dentalbereich ent-
wickeln.

Dental Monitoring hat ein Sys-
tem entwickelt, mit dem Zahnärzte 
den Fortschritt von kieferorthopädi-
schen und dentalen Behandlungen 

verfolgen können, ohne dass der Pa-
tient die Praxis besuchen muss. Mit 
einer App auf dem Smartphone 
fotografi ert der Patient seine Zähne; 
die Bilder werden in das System von 
DM hochgeladen und mittels künst-
licher Intelligenz, die selbst kleinere 
Veränderungen erkennt, mit frühe-
ren Daten verglichen. Das System 
informiert dann den Zahnarzt, der 
daraufhin zeitnah eingreifen und 
effi ziente Behandlungsanpassungen 
vornehmen kann. Unnötige Kon-
trollvisiten lassen sich so vermeiden. 
Indem das System den Zeitpunkt 
identifi ziert, an dem der Patient für 
den nächsten Korrekturschritt bereit 
ist, kann die kieferorthopädische Be-
handlung beschleunigt werden. Es 
prüft auch, ob in der Nachbehand-
lung ein Rückschritt aufgetreten ist.

Das System wird bereits in 
verschiedenen Märkten verkauft. 
Marco Gadola, CEO der Straumann 
Gruppe: «Wenn Zahnärzte ihren Pa-
tienten eine zuverlässige, leicht zu be-
nutzende mobile App anbieten kön-
nen, um ihre Zähne und den Be-
handlungsfortschritt zu kontrollie-
ren, wird dies die Zahnmedizin 
verändern. Mit unserer Investition in 
DM erhalten wir ein bewährtes kie-
ferorthopädisches Telemonitoring-
System sowie Zugriff auf Technolo-
gien auf Basis künstlicher Intelligenz. 
Zudem sichern wir uns damit einen 
innovativen Partner, der über das 
Know-how verfügt, weitere bahnbre-
chende Lösungen in unserem Betäti-
gungsfeld zu entwickeln.» DT

Quelle: Straumann Group

Straumann Group investiert in Dental Monitoring
Gruppe erhält Zugang zu Telemonitoring mithilfe künstlicher Intelligenz.

BERN – Die Schweizerische Akade-
mie für Qualität in der Medizin 
(SAQM) hat 2018 zum ersten Mal 
den  Qualitätspreis  «Innovation 

Qualité» verliehen. Der Preis zeich-
net praxisbewährte  Projekte aus, 
welche die Qualität des Schweizer 
Gesundheitswesens dauerhaft ver-
bessern. 

37 Projektteams haben sich für 
die «Innovation Qualité 2018» be-
worben. Nun haben die beiden un-
abhängigen Fachjurys die Gewinner 
in drei Kategorien gekürt. 

Prämiert wurden vier Pionier-
leistungen aus dem Bereich des 
Pa tienten-Selbstmanagements, des 
Engagements  gegen  Überversor-
gung, der Pharmacovigilanz und der 
Onkologie.

Preisträger
In der Kategorie «Patientenver-

sorgung neu gedacht», dem The-
menschwerpunkt 2018, gewann das 
Projekt «Power-Patienten durch in-
terprofessionelles Chronic Care Ma-
nagement» (Adrian Göldlin, Marc 
Jungi, Rahel Sahli).

In der Kategorie «Patientensi-
cherheit» erhielt das Projekt «Aktive 
elektronische Überwachung der 
unerwünschten Arzneimittelwirkun-

gen bei hospitalisierten Patienten»,  
(PD Dr. med. Alessandro Ceschi, 
MMed Paolo Hitz, Dipl. pharm. 
Laura Müller, Prof. Dr. med. Gerd 
Kullak-Ublick, Vasco Piffaretti, BSc) 
den ersten Preis.

Auf Entscheid der Jury teilen 
sich zwei ebenbürtige Projekte den 
Preis in der Kategorie «Ärzteorgani-
sationen»: Die «Kampagne smarter 
medicine – Choosing Wisely Swit-

zerland» (Prof. Dr. Jean Michel Gas-
poz, Bernadette Häfl iger Berger) 
und das Projekt «Zertifi kat Swiss 
Cancer Network» (Walter Min-

grone, Christoph Renner, Ursula 
Kapp et al.) bekamen den Zuschlag.

Die «Innovation Qualité» wird 
alle zwei Jahre verliehen. Die Ge-
winner dürfen die Bezeichnung 
«Gewinner der Innovation Qualité» 
führen. 

Ausführliche Informationen un-
ter www.fmh.ch. DT

Quelle: FMH

«Innovation Qualité 2018» 
SAQM-Qualitätspreis – vier kluge Ideen im Rampenlicht.

© Christo / Shutterstock.com
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BERN – Der elektronische Impfaus-
weis erleichtert die Arbeit aller Ge-
sundheitsfachpersonen, die in der 
Impfberatung aktiv sind. Die Soft-

ware ist in der Lage, die einem Pa-
tienten verabreichten Impfungen zu 
analysieren und dann Empfehlun-
gen zu den fehlenden Impfungen 
abzugeben. Sie ermöglicht so einen 

wichtigen Zeitgewinn. Ihre Zuver-
lässigkeit ist ebenfalls gewährleistet, 
denn die Empfehlungen entspre-
chen immer dem neusten Stand des 
Schweizerischen Impfplans.

Seit 2017 führt die Stiftung 
meineimpfungen mit der Unterstüt-
zung des BAG eine Sensibilisie-
rungskampagne in den Arztpraxen 
durch. Die Kampagne wird 2018 in 
den Praxen weitergeführt, die in Be-
zug auf die Patientenzahl ein grosses 
Potenzial aufweisen. Heute nutzen 
fast 6’000 Gesundheitsfachpersonen 
den elektronischen Impfausweis be-
reits.

Vorteile
Auch den Patienten bietet der 

elektronische Impfausweis mehrere 
Vorteile. Die Gefahr, das Dokument 
zu verlegen, besteht nicht, und man 
kann überall und jederzeit auf den 
elektronischen Impfausweis zugrei-
fen. Das kann auf einer Reise, aber 
auch in einem Notfall sehr nützlich 
sein, denn so lassen sich doppelte 
und überfl üssige Impfungen ver-
meiden. Ausserdem kann man sich 
per E-Mail oder SMS benachrichti-
gen lassen, wenn eine empfohlene 
Auffrischimpfung fällig wird. DT

Quelle: Bundesamt für Gesundheit

Elektronischer Impfausweis 
erfreut sich wachsender Beliebtheit 

Bundesamt für Gesundheit (BAG) unterstützt 
Sensibilisierungskampagne in Arztpraxen.

Mehr Infos zu Impfungen? 
Die STIFTUNG MEINEIMPFUNGEN 
berät und unterstützt Sie.

Die Stiftung meineimpfungen hat zum Zweck, das elektronische 
Impfdossier auf www.meineimpfungen.ch einem breiten 
Publikum zugänglich zu machen. Die Stiftung kann im 
Impfwesen aufklärend tätig sein. Die Stiftung erfüllt eine 
öffentliche Aufgabe und untersteht der Eidgenössischen 
Stiftungsaufsicht ESA. 

Das elektronische Impfdossier ist ein zentrales Element 
der Impfstrategie des Bundes.

Das elektronische Impfdossier wird unterstützt von:
• Bundesamt für Gesundheit
• Eidgenössische Kommission für Impffragen
• Vereinigung der Kantonsärzte Schweiz
• Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie
• Schweizerischer Apothekenverband, PharmaSuisse
• InfoVac

Wie erstelle ich meinen  
elektronischen IMPFAUSWEIS?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen elektronischen 
Impfausweis zu erstellen. Sie benötigen in jedem Fall eine 
E-Mail-Adresse. Grundsätzlich ist die Benutzung der Plattform 
gratis; lediglich bei der Eingabe Ihrer bisherigen Impfdaten 
und beim Validieren der Impfungen durch Fachpersonen 
können geringe Kosten entstehen.

Selber machen: Sie eröffnen ein Konto auf  
www.meineimpfungen.ch und übertragen selber alle 
Impfungen vom Impfbüchlein in Ihr elektronisches Dossier. 
Danach können Sie Ihre Daten durch eine Fachperson  
(z.B. Ihren Hausarzt oder Apotheker) validieren lassen.

Online Service von DATAVAC: Sie eröffnen ein Konto 
auf www.meineimpfungen.ch und übermitteln danach direkt 
in Ihrem Konto Ihren eingescannten Impfausweis an DATA-
VAC. Das Fachpersonal von DATAVAC trägt gegen eine 
Gebühr (CHF 10.–) die Impfungen ein und validiert diese.

Es gibt auch Arztpraxen und Apotheken, welche für Sie 
ein elektronisches Impfdossier eröffnen und für die Erfassung 
Ihrer bisherigen Impfungen sorgen. Sie können sich bei  
Ihrem Arzt oder Apotheker erkundigen, ob sie diesen Service 
anbieten. 

 
 

Schluss mit suchen: Erstellen Sie noch heute  
Ihren elektronischen Impfausweis!

Der schweizerische
elektronische

IMPFAUSWEIS
sicher – praktisch – beständig

meineimpfungen.ch

Bild: Bundesamt für Gesundheit
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© FMH/Innovation Qualité

Die Gewinner des SAQM-Qualitätsprei-
ses, zusammen mit David Schwappach 
von Patientensicherheit Schweiz (links) 
und Christoph Bosshard von der SAQM/ 
FMH (rechts).

Editorische Notiz 
(Schreibweise männlich/weiblich)

Wir bitten um Verständnis, dass – aus Gründen 
der Lesbarkeit – auf eine durch gängige Nennung 
der männlichen und weiblichen Bezeichnungen 
verzichtet wurde. Selbstverständlich beziehen 
sich alle Texte in gleicher Weise auf Männer und 
Frauen.

Die Redaktion

der Lesbarkeit – auf eine durch gängige Nennung 

verzichtet wurde. Selbstverständlich beziehen 
sich alle Texte in gleicher Weise auf Männer und 
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